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& SACHVERHALT
S, der Journalist werden möchte, hat im Juli des Jahres 2007 bereits zwei Semester Germanistik
studiert, als das Parlament seines Bundeslandes X die Einführung von Studiengebühren
beschließt. In der Begründung für das in einem ordnungsgemäßen Verfahren zustande gekom-
mene Studiengebührengesetz wird erläutert, es gehe darum, den Hochschulen trotz der
angespannten Haushaltslage des Bundeslandes X mehr Mittel für die Verbesserung der Lehr-
und Studienbedingungen zu verschaffen.

Das Gesetz tritt zum 1.10.2007 in Kraft und sieht allgemeine Studiengebühren von 500
EUR pro Semester vor. Es enthält eine Reihe von Befreiungstatbeständen, etwa für Studieren-
de mit Kindern oder Studierende mit studiengebührenpflichtigen Geschwistern sowie eine
generelle Härtefallklausel. Wird die Gebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so kommt es zur
Exmatrikulation.

S müsste bereits für sein 3. Semester Studiengebühren entrichten, weil er nicht unter die
genannten Befreiungstatbestände fällt. Den Hinweis auf die mögliche Aufnahme eines gesetz-
lich vorgesehenen Bildungskredits kontert S mit dem Einwand, er wolle nach Abschluss seines
siebensemestrigen Bachelor-Studiengangs nicht vor einem Schuldenberg von 2.500 EUR plus
Zinsen stehen. S meint, Bildung sei ein Menschenrecht und deshalb stehe ihm ein Anspruch
auf ein gebührenfreies Studium zu.

S beauftragt Sie, die Frage zu klären, ob das Studiengebührengesetz gegen seine Grund-
rechte verstößt. Besonders wurmt ihn, dass er zu Beginn seines Studiums nichts von den
Studiengebühren ahnte, dass frühere Generationen gebührenfrei studieren durften und
dass im Nachbarbundesland Y keine Gebühren für das Studium erhoben werden.

& LÖSUNG
Zunächst soll die von S aufgeworfene Frage geklärt werden, ob aus Grundrechten ein An-
spruch auf ein gebührenfreies Studium folgt (A.), weil ein solcher Anspruch dem S am meisten
nützen würde. Die Studiengebühren könnten S ferner in seinen Grundrechten aus Art. 12 I
(B.) oder 3 I GG (C.) beeinträchtigen. Außerdem ist der Aspekt der Rückwirkung zu unter-
suchen, weil die Gebühren eingeführt wurden, als S sein Studium schon aufgenommen hatte
(B.III.3.).

A. LEISTUNGSANSPRUCH AUS GRUNDRECHTEN?
Mit der Aussage, Bildung sei ein Menschenrecht, versucht S einen Anspruch auf ein gebühren-
freies Studium aus Grundrechten abzuleiten. Grundrechte sind indes in erster Linie als
Abwehrrechte des Bürgers gegen staatliche Eingriffe konzipiert (vertiefend hierzu Sodan/
Sodan, GG, 2009, vor Art. 1 Rn. 11 ff.; Sodan/Ziekow, Grundkurs Öffentliches Recht, 4. Aufl.
2010, § 22 Rn. 3). Nur wenige Grundrechte, wie etwa Art. 6 IV, Art. 19 IV oder Art. 1 I GG
iVm dem Sozialstaatsprinzip (Existenzminimum) sind als Leistungsrechte anerkannt (Epping,
Grundrechte, 4. Aufl. 2009, 5 f. u. 337; Sodan/Ziekow aaO § 22 Rn. 8 f.; Sachs/Sachs, GG, 6.
Aufl. 2011, vor Art. 1 Rn. 46 ff.). Weitergehende Leistungsrechte einzelner Bürger finden in
Wortlaut und Entstehungsgeschichte der Grundrechte keine Stütze. Sie brächten Gefahren für
das Budgetrecht der Parlamente (zB Art. 110 GG) mit sich und würden die Gestaltungsfreiheit
des demokratischen Gesetzgebers einschränken (Sodan/Sodan aaO vor Art. 1 Rn. 15; Sachs/
Sachs aaO vor Art. 1 Rn. 49). Im Ergebnis ist deshalb ein grundrechtlicher Anspruch auf ein
gebührenfreies Studium abzulehnen (BVerwGE 102, 142 [146 f.]; BVerwG NVwZ 2011, 1272
[1275]; OVG Hamburg Urt. v. 23.2.2010 – 3 Bf 70/09 Rn. 86).

Auch das aus einer Kombination von Art. 12 und Art. 3 I GG sowie dem Sozialstaatsprinzip
abgeleitete Teilhaberecht an staatlichen Ausbildungsressourcen (BVerfGE 33, 303 [331 ff.]; 66,
155 [179]; BVerwGE 134, 1 [7 ff.]; BVerwG NVwZ 2011, 1272 [1273 f.]; Jarass/Pieroth/Jarass,
GG, 11. Aufl. 2011, vor Art. 1 Rn. 8; Epping aaO 337; Sachs/Osterloh aaO Art. 3 Rn. 53 ff.;
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